
Getrennte Klassen für schweizerische 
und ausländische Schüler 
Interpellation Bühlmann vom 18. Dezember 1998 (98.3656) 

Politische Parteien in verschiede- 
nen Teilen der deutschen Schweiz for- 
derten getrennte Schulklassen fur 
schweizerische und duslandische 
Kinder. In Luzem und Rorschach sind 
solche Klassen bereits errichtet wor- 
den. In seiner Anwort auf die 
Interpellation Buhlmann vom 18. 
Dezember 1998 stellt der Bundesrat 
fest, dass eine solche Massnahme ver- 
fassungswidrig und mit verschiedenen 
Internationalen Konventionen unver- 
einbar ist. Sie verletzt das Gebot der 
Rechtsgleich hei t bzw. das 
Diskriminierungsverbot und kann 
von den Betroffenen vor Gericht ein- 
geklagt werden. 

Bedeutung der Schule 
für die Integration 

Der Bundesrat unterstreicht die 
herausragende Rolle, die der Schule 
bei der Integration auslandischer 
Kinder zukommt. Er ist der Meinung, 
([dass Massnahmen, die auf eine 
Diskriminierung einer Kategorie von 

Schulerinnen und Schulern hinaus- 
laufen, keine Losung sein konnen. 
Die Schule d d n i e m a n d e n  wegen sei- 
ner Herkunft, seiner RJsse oder seiner 
Sprache benachteiligen. Dies wurde 
dem verfassungsmässigen Grundsatz 
der Rechtsgleichheit und dem 
Diskriminierungsverbot und niichin 
dem Integrationsziel zuwiderlaufen.,) 
Das schliesst aber besondere 
l íassnahmen fur Schuler und 
Schulerinnen nicht dus. weiche die 
Ciiterrichtssprache nicht oder nicht 
penugerid sprechen. Ein befristeter 
E I n fu h r u ngs- und Stutz un te r r ic h t 
oder der befristete Besuch einer 
L’orbereitungs- und Obergangsklasse 
ist aus vefassungsrechtlicher Sichc 
unproblematisch, solange das Gebor 
der Chancengleichheit nicht verletzr 
wird und die Trennung nicht zu einer 
permanenten Segregation fuhrr. Zur  
Forderung der Integration kann eine 
solche Massnahme sogar geboten sein. 
Damit kann der in verschiedenen kan- 
tonalen Verfassungen oder Schul- 

gesetzen veraiikerten Anspruch iedes 
Kindes auf eine seinen Fihigkeicen 
angemessene Bildung erfüllt werden. 

Grundsatz der Rechtsgleichkeit 
der Bundesverfassung 

((Die Einrichtung getrennter 
Kiassen [ur schweizerische und auslan- 
dische Schulerinnen und Schüler ver- 
stosst gegen den in der Bundes- 
verfassung verankerten Grundsatz der 
Rechtsgleichheit und gegen das 
Diskriminierungsverbot (Art. 4 der 
geltenden und  Art. 8 der neuen 
Bundesverfassung, nBV). Art. 8 Abs. 
2 nBV hält ausdrucklich fest, dass nie- 
mand wegen seiner Herkunft, seiner 
Rasse, seiner Sprache, etc., diskrirni- 
niert werden darf (...). Als Diskri- 
minierung gilt dabei jede Massnahme, 
die Unterscheidungen nach den eben 
genannten Kriterien trifft, ohne ddss 
diese Unterscheidungen sachlich 
gerechtfertigt werden konnen. Das 
Kriterium der Nationalitat vermag die 
Fuhrung von getrennten Klassen 
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nicht zu begrunden. Denn einerseits 
gibt es auslandische Schulerinnen und 
Schuler, deren Sprachkenntnisse die 
Erreichung der Ausbildungsziele und 
das Ausbildungsniveau ihrer Nasse in 
keiner Weise beeintrichtigen, und  
anderseits gibt es auch Schulerinnen 
und Schuler schweizerischer Natio- 
nalitat, a u t  die aus sprachlichen 
Grunden besonders Rucksicht zu neh- 
men ist, weil sie aus einer anderen 
Landesgegend oder aus dem .\usland 
zugezogen sind. Dazu kommt, dass 
die Schule nicht nur einer Aus- 
bildungs- und Bildungsauftrag hat, 
sondern auch einen Beitrag zur 
Integration von Kindern unterschied- 
licher sozialer, kultureller oder geogra- 
phischer Herkunft leisten soll. Die 
Schaffung getrennter Klassen fur 
schweizerische Schulerinnen und  
Schuler und fur Schulerinnen und 
Schuler mit ~uslandischer \lutter- 
Sprache wire  mit dem Ausbil- 
dungsauftrag der Schule und mit ihrer 
Integrationsfunktion nicht vereinbar.,, 

Grundsatz der 
Rechtsgleichheit nach 
der Kinderrechtskonvention 

Art. 7 des UNO-Übereinkom- 
mens über die Rechte der Kinder 
(vom 20. November 1389) ,(verpflich- 
tet die Vertragsstaaten, die im Ube- 
reinkommen festgelegten Rechte 
jedem ihrer Hoheitsgewalt unterste- 
henden Kind ohne jede Diskrimi- 
nierung, d.h. unabhingig von der 
Rasse, der Sprache und der nationa- 
len, ethnischen oder sozialen Her- 
kunft, etc-, zu gewahrleisten. Nach 
Art 28 des Übereinkommens sind die 
Vertragsstaaten insbesondere ver- 
pflichtet, Massnahmen zur L’envirk- 
lichung des Rechts der Kinder auf 
Bildung zu treffen. Zu  diesen illass- 
nahmen gehort u.a. die Ermoglichung 
des unentgeltlichen Grundschulbe- 
suchs. in  dieser Hinsicht enthalt das 
Ubereinkommen eine ‘Verpflichtung, 
die sich bereits aus der Bundesver- 
fassung ergibt (Anspruch auf ausrei- 
chenden und unentgeltlichen Grund- 
schulunterricht: Art. 27 der geltenden 
Bundesverfassung; Art. 19 und 62 
Abs.2 nBV). Die Schaffung von 
getrennten Klassen fur schweizerische 
und auslandische Schulerinncn und 
Schuler verstosst nicht nur g c y n  den 

im Schweizerischen Verfassungsrecht 
verankerten Grundsatz der Rechts- 
gleichheit, sondern auch gegen Art. 
28 in Verbindung mit Art. 2 des Übe- 
reinkommens uber die Rechte des 
Kindes. ’> 

Bildungsziele 
der Kinderrechtskonvention 

(,Die Art. 79 und 29 des Übe- 
reinkommens uber die Rechte des 
Kindes legen die Verpflichtungen der 
Vertragsstaaten im Schulbereich fest. 
Neben der (...) Pflicht. den Besuch der 
Grundschule fur alle obligatorisch 
und unentgeltlich zu machen (Art. 1 8  
des Ubereinkommens), formuliert das 
Übereinkommen auch gewisse 
Bildungsziele, auf welche die Bildung 
der Kinder auszurichten ist. Nach Art. 
23 Abs. i Bst. d ist das Kind auf ein 
verantwortungsbewusstes Leben in 
einer freien GesellschJft im Geiste der 
Verstandigung, des Friedens, der 
Toleranz, der Gleichberechtigung der 
Geschlechter und der Freundschaft 
zwischen allen Volkern und ethni- 
schen, nationalen und religiosen 
Gruppen vorzubereiten. Aus der Sicht 
des Bundesrates ist sehr zweifelhaft o b  
die Einfuhrung getrennter Klassen fur  
schweizerische und auslindische 
Schulerinnen und Schuler mit diesem 
Bildungsziel vereinbar ist. Getrennte 
Klassen können zwar so gefuhrt wer- 
den, dass das Ausbildungsniveau in 
Klassen mit schweizerischen Kindern 
und in Klassen mit ausländischen 
Kindern grundsatzlich gleich ist. Es ist 
auch theoretisch nicht ausgeschlossen, 
in getrennten Klassen den Geist der 
Toleranz und des Verstandnisses fur 
andere nationale oder ethnische 
Gruppen zu vermitteln. Getrennte, 
aber gleiche Ausbildung (((separate, 
but equal>)) vorstosst aber wie darge- 
legt gegen das Diskriminierungs- 
verbot, weil sie auf einer sachlich nicht 
begrunderen Cngleichbehandlung 
beruht, und durfte praktisch gesehen 
wenig geeignet sein, um ein friedvolles 
Zusammenleben von hlenschen 
unterschiedlicher narionaler oder eth- 
nischer Herkunft zu fordern.,, 

Recht auf diskrirninierungsfreie 
Bildung nach dem UNO-Pakt I 

Die Einfuhrung getrennter 
Klassen steht auch iin Widerspruch 
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zum Diskriminierungsverbot von Art. 
2 Abs. 2 des Internationalen Paktes 
Liber wirtschaftliche, soziale und kul- 
turelle Rechte (L‘NO-Pakt I ;  S R  
0.103.1) und lasst sich praktisch 
kaum in Einklang bringen mit den in 
Art. 13 genannten Bildungszielen. 

Antirassismuskonvetion 

Nach Art. 1 Abs. 1 des inter- 
nationalen Übereinkommens zur 
Beseitigung jeder Form von Rassen- 
diskrirninierung (SR O. 104) ist unter 
(CRassendiskriminierungn jede auf der 
Rasse, der Hautfarbe, der Abstam- 
mung, dem - nationalen Ursprung 
oder dem Volkstum beruhende 
Unterscheidung zu verstehen, die zum 
Ziel oder zur Folge hat gleiche 
Menschenrechte und Grundfreiheicen 
in den verschiedenen Bereichen des 
ötyentlichen Lebens zu vereiteln oder 
zu beeintrichtigen.,) Die Fuhrung 
getrennter Klassen für schweizerische 
und fur ausländische Kinder verstösst 
nach ubereinstimmender Auffassung 
von Lehre und Praxis gegen dieses 
Übereinkommen, obwohl es nach Art. 
i Abs. 2 keine Anwendung findet auf 
Unterscheidungen, die ein Vertrags- 
staat zwischen eigenen und fremden 
Staatsangehörigen vornimm t. Eine 
allein am Wortlaut orientierte Ausle- 
gung wurde der Zielsetzung des Ube- 
reinkommens klar widersprechen (s. 
die Botschaft des Bundesrates vom 2, 
M i n  1992, BBI 1992 b l  280). 

Einklagbare Rechte 

N u r  aus direkt anwendbaren 
Bestimmungen internationaler 
Abkommen lassen sich fur Eltern 
betroffener Schüler einklagbare 
Rechte ableiten. Dazu gehören 
Diskriminierungsverbote, da sie in 
vielen Fallen ausreichend prazis sind, 
um Grundlage fur einen gerichtlichen 
Entscheid in einem konkreten Fall zu 
bilden. CtDies trifft auch fur Art. 2 des 
Übereinkommens uber die Rechte des 
Kindes und fur Art. 2 Abs. 2 des 
Paktes I zu. Die die Führung getrenn- 
ter Klassen verletzt jedoch nicht nur 
die Diskriminierungsverbote in diesen 
beiden Übereinkommen, sondern vor 
allem auch Art. 4 der (fruheren) 
Bundesverfassung. D iese Grund-  
rech csverle tzung kann vor Gericht 
ei nge klagr kann. 


